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(54) Kühlmittelpumpe

(57) Eine Kühlmittelpumpe für eine flüssigkeitsge-
kühlte Brennkraftmaschine, insbesondere auf Fahrzeu-
gen, umfasst eine gehäusegelagerte Antriebswelle für
ein Flügelrad zur Kühlmittelförderung, wobei eine durch
minimalen Kühlmitteldurchtritt zur Schmierung und
Kühlung vorgesehene Gleitringdichtung das Wellenla-
ger unter Zwischenschaltung einer Auffangkammer vor
dem Kühlmittel schützt. Die Auffangkammer steht über
einen Ablaufkanal mit einer Sammelkammer im/am Ge-
häuse der Kühlmittelpumpe in Verbindung, wobei die
Sammelkammer über einen Entlüftungskanal mit der
freien Umgebung in Verbindung steht.

Zur Vermeidung eines Kühlmittelauswurfs über den
Entlüftungskanal bei einer Geschwindigkeitsänderung
der bewegten Brennkraftmaschine wird erfindungsge-
mäß vorgeschlagen, dass der Entlüftungskanal in die
Sammelkammer in einem solchen Kammerabschnitt
mündet, der z.B. bei einer verzögerten Bewegung der
als Teil eines bewegbaren Antriebsaggregates dienen-
den Brennkraftmaschine frei von gesammeltem Kühl-
mittel ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich nach dem Oberbe-
griff des Patentanspruches 1 auf eine Kühlmittelpumpe
für eine flüssigkeitsgekühlte Brennkraftmaschine, ins-
besondere auf Fahrzeugen, umfassend ein Gehäuse
mit einer Ausnehmung zur Aufnahme eines Lagers ei-
ner Welle, die einerseits ein Flügelrad zur Kühlmittelför-
derung und andererseits eine außerhalb des Gehäuses
angeordnete Antriebsscheibe trägt, wobei ferner in der
Ausnehmung zwischen dem Lager und einer flügelrad-
seitig angeordneten Gleitringdichtung eine Auffang-
kammer für eine mit der Gleitringdichtung gegebene
Kühlmittel-Leckage vorgesehen ist, die mittels eines
Ablaufkanals in eine im/am Gehäuse angeordnete
Sammelkammer abgeführt ist, die über einen Entlüf-
tungskanal mit der freien Umgebung in Verbindung
steht.
[0002] Eine derartige Kühlmittelpumpe ist beispiels-
weise aus dem deutschen Patent DE 39 31 938 C2 be-
kannt, wobei die Kühlmittelpumpe einer auf einem Fahr-
zeug als Antriebsaggregat dienenden Brennkraftma-
schine mit einer in Fahrtrichtung des Fahrzeuges aus-
gerichteten Flügelrad-Welle ausgerüstet ist und ferner
die Sammelkammer parallel zu dieser Welle im/am Ge-
häuse angeordnet ist. Diese Sammelkammer endet in
einer topfförmigen Antriebsscheibe mit einem in die An-
triebsscheibe in Fahrtrichtung ausgerichteten Entlüf-
tungskanal.
[0003] Nachteil bei dieser bekannten Anordnung ist,
dass in der Sammelkammer durch Leckage an der
Gleitringdichtung vorhandenes Kühlmittel bei einer Ver-
zögerung des Fahrzeuges über den Entlüftungskanal in
die Antriebsscheibe ausgeworfen wird und dadurch
sichtbare Spuren hinterlässt, die vermeintlich auf eine
schadhafte Kühlmittelpumpe verweisen.
[0004] Weiter ist aus dem deutschen Patent DE-PS
28 46 950 eine weitere Kühlmittelpumpe für flüssigkeits-
gekühlte Brennkraftmaschinen bekannt mit einer in
Fahrtrichtung ausgerichteten Flügelrad-Welle, wobei
das Gehäuse dieser Kühlmittelpumpe mit einer quer zu
dieser Welle ausgerichtet angeordneten Sammelkam-
mer ausgebildet ist. Diese an einem Ende durch einen
Deckel verschließbare Sammelkammer steht über ei-
nen im Deckel angeordneten Entlüftungskanal eben-
falls mit der freien Umgebung in Verbindung.
[0005] Auch bei dieser quer zur Fahrtrichtung ange-
ordneten Sammelkammer mit quer zur Fahrtrichtung
angeordnetem Entlüftungskanal kann bei starker Fahr-
zeug-Verzögerung oder Kurvenfahrt und zufällig hohem
Leckage-Niveau Kühlmittel über den Entlüftungskanal
austreten und in der der Kühlmittelpumpe benachbarten
Umgebung Spuren hinterlassen, die vermeintlich auf ei-
ne schadhafte Kühlmittelpumpe verweisen.
[0006] Da die derzeitigen Gleitringdichtungen zur
Schmierung und Kühlung der miteinander reibenden
Dichtungspartner mit einem Leckage-Minimum an Kühl-
mittel auskommen und somit im Regelfall in der Sam-

melkammer ein relativ geringes Leckage-Niveau vor-
handen ist, ist es Aufgabe der Erfindung, eine Kühlmit-
telpumpe mit den Gattungsmerkmalen derart weiterzu-
bilden, dass bei einer Geschwindigkeitsänderung des
Fahrzeuges ein Kühlmittelauswurf aus der Sammel-
kammer über den Entlüftungskanal sicher vermieden ist
zur Vermeidung von Fehlinterpretationen über den Zu-
stand der Gleitringdichtung der Kühlmittelpumpe.
[0007] Diese Aufgabe ist mit dem Patentanspruch 1
dadurch gelöst, dass der Entlüftungskanal in die Sam-
melkammer in einem solchen Kammerabschnitt mün-
det, der bei einer Geschwindigkeitsänderung der als Teil
eines bewegbaren Antriebsaggregates dienenden
Brennkraftmaschine frei von gesammeltem Kühlmittel
ist.
[0008] Mit dem erfindungsgemäßen Fortfall eines
Entlüftungskanals der Sammelkammer in einem z.B.
bei Verzögerung der Brennkraftmaschine vom Lecka-
ge-Mittel überspülten Bereich ist in vorteilhafter Weise
ein Spuren verursachender Kühlmittelauswurf vermie-
den und damit verbunden auch eine Fehlbeurteilung
über den Zustand der Kühlmittelpumpe.
[0009] Eine durch einfache Ausbildung vorteilhafte
Ausgestaltung der Erfindung ist dadurch erreicht, dass
der an den Kammerabschnitt der Sammelkammer an-
geschlossene Entlüftungskanal zumindest abschnitts-
weise zur Bewegungsrichtung der Brennkraftmaschine
im wesentlichen quer aufwärts bzw. nach oben gerichtet
angeordnet ist. Eine derartige Ausgestaltung kann bei-
spielsweise alleine durch Gießen oder durch zusätzli-
che mechanische Bearbeitung vorteilhaft erreicht sein.
[0010] Eine besonders einfache Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Entlüftungskanals ist ferner da-
durch erreicht, dass eine im/am Gehäuse im wesentli-
chen parallel zur Welle langgestreckt ausgebildete
Sammelkammer in Einbaulage der Kühlmittelpumpe an
der Brennkraftmaschine in einem maschinenabge-
wandten Seitenbereich des Gehäuses derart seitlich
unterhalb der Welle angeordnet ist, dass als Entlüf-
tungskanal eine Durchbrechung in einem oberhalb ei-
nes Leckage-Spiegels sich erstreckenden Wandab-
schnitt der Sammelkammer dient.
[0011] Für eine Sammelkammer von relativ kleinem
Querschnitt wird zur sicheren Umsetzung der Erfindung
des weiteren vorgeschlagen, dass die Sammelkammer
in einem einer der Antriebsscheibe zugewandten, ge-
sonderten Endbegrenzung benachbarten Endbereich
eine in Richtung der Welle ausgeformte Erweiterung
aufweist, in die der Ablaufkanal der Auffangkammer
mündet und dass die Durchbrechung im Längsmitten-
bereich der Sammelkammer im Wandabschnitt ange-
ordnet ist.
[0012] Mit dieser erfindungsgemäßen Erweiterung ist
im verzögerungsseitigen Endbereich der Sammelkam-
mer ein zusätzlicher Stauraum für das durch die Verzö-
gerung verlagerte Kühlmittel geschaffen, so dass eine
im Wandabschnitt der Sammelkammer vorgesehene
Durchbrechung etwa im Bereich der halben Länge der
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Sammelkammer vorteilhaft angeordnet werden kann,
und somit eine selten auftretende starke Beschleuni-
gung ebenfalls zu keinem Auswurf an Kühlmittel mit ver-
räterischen Spuren führt.
[0013] Mit dem erfindungsgemäßen Entlüftungskanal
verbindet sich ein besonderer Vorteil dadurch, dass die
Durchbrechung als eine Bohrung von solchem Durch-
messer gestaltet ist, dass eine optische Kontrolle der
Höhe des Leckage-Spiegels in der Sammelkammer er-
zielt ist. Häufige optische Kontrollen ermöglichen somit
in vorteilhafter Weise eine sichere Aussage über die
Gleitringdichtung und damit auch eine sichere Entschei-
dung über eine vorzeitige Reparatur der Kühlmittelpum-
pe.
[0014] Weiter eröffnet der erfindungsgemäße Entlüf-
tungskanal aber auch die Möglichkeit, dass die Durch-
brechung als eine Bohrung von solchem Durchmesser
gestaltet ist, dass ein Auftriebskörper einer Schwimmer-
anzeigeeinreichung über die Bohrung in die Sammel-
kammer einführbar ist und eine mit dem Auftriebskörper
verbundene, die Bohrung durchsetzende Anzeigestan-
ge mit in der Sammelkammer elastisch abstehenden
Spreizarmen versehen ist zur Sicherung der Schwim-
meranzeigeeinrichtung. Vorzugsweise ist weiter die An-
zeigestange mit einer ein unzulässiges Niveau des Lek-
kage-Spiegels anzeigenden Markierung ausgerüstet.
Schließlich kann diese Markierung mit einer optischen
und/oder einer akustischen Fernanzeige verbunden
sein.
[0015] Die Erfindung ist anhand von in der Zeichnung
dargestellten Ausführungsbeispielen beschrieben. Es
zeigt

Figur 1 eine Kühlmittelpumpe im Längsschnitt,

Figur 2 diese Kühlmittelpumpe in Stirnansicht mit
teilweise geschnitten dargestellter Sammel-
kammer,

Figur 3 eine Variation der Stirnansicht nach Figur 2
mit einer Schwimmeranzeigeeinrichtung.

[0016] Eine in den Figuren 1 und 2 gezeigte Kühlmit-
telpumpe 1 für eine nicht dargestellte, flüssigkeitsge-
kühlte Brennkraftmaschine insbesondere als Teil eines
Antriebsäggregates eines Fahrzeuges, umfasst ein Ge-
häuse 2 mit einer Ausnehmung 3 zur Aufnahme eines
Lagers 4 einer Welle 5, die einerseits ein Flügelrad 6
zur Kühlmittelförderung und andererseits eine außer-
halb des Gehäuses 2 angeordnete Antriebsscheibe 7
trägt. Weiter ist in der Ausnehmung 3 zwischen dem La-
ger 4 und einer flügelradseitig angeordneten Gleitring-
dichtung 8 eine Auffangkammer 9 für eine mit der
Gleitringdichtung 8 gegebene Kühlmittel-Leckage vor-
gesehen, die mittels eines Ablaufkanals 10 in eine im/
am Gehäuse 2 angeordnete Sammelkammer 11 abge-
führt ist, die über einen Entlüftungskanal 12 mit der frei-
en Umgebung in Verbindung steht.

[0017] Um bei einer Fahrzeugverzögerung einen
Kühlmittelsauswurf aus der Sammelkammer 11 über ei-
nen Entlüftungskanal 12 sicher zu vermeiden, wird er-
findungsgemäß vorgeschlagen, dass der Entlüftungs-
kanal 12 in die Sammelkammer 11 in einen solchen
Kammerabschnitt mündet, der bei einer Geschwindig-
keitsänderung der als Teil eines bewegbaren Antriebs-
aggregates dienenden Brennkraftmaschine frei von ge-
sammelten Kühlmittel ist.
[0018] Unabhängig von der Anordnung der Sammel-
kammer 11 im/am Gehäuse 2 ist der an den Kammer-
abschnitt der Sammelkammer 11 angeschlossene, er-
findungsgemäße Entlüftungskanal zumindest ab-
schnittsweise zur Bewegungsrichtung der Brennkraft-
maschine im wesentlichen quer aufwärts bzw. nach
oben gerichtet angeordnet.
[0019] Eine bevorzugte Anordnung der Sammelkam-
mer 11 ist aus den Figuren 1 und 2 ersichtlich, wobei
eine im/am Gehäuse 2 im wesentlichen parallel zur Wel-
le 5 langgestreckt ausgebildete Sammelkammer 11 in
Einbaulage der Kühlmittelpumpe 1 an der nicht gezeig-
ten Brennkraftmaschine in einem maschinenabge-
wandten Seitenbereich des Gehäuses 2 derart seitlich
unterhalb der Welle 5 angeordnet ist, dass als Entlüf-
tungskanal 12 eine Durchbrechung 13 in einem ober-
halb eines Leckage-Spiegels 14 sich erstreckenden
Wandabschnitt 15 der Sammelkammer 11 dient.
[0020] Wie insbesondere aus Figur 1 ersichtlich,
weist die Sammelkammer 11 in einem einer der An-
triebsscheibe 7 zugewandten, gesonderten Endbegren-
zung 16 benachbarten Endbereich eine in Richtung zur
Welle 5 ausgeformte Erweiterung 17 auf, in die der Ab-
laufkanal 10 der Auffangkammer 9 mündet. Diese Er-
weiterung 17 dient als Stauraum für durch eine Fahr-
zeugverzögerung verdrängtes Kühlmittel in der Sam-
melkammer 11. Diese Anordnung schafft ferner die
Möglichkeit, die Durchbrechung 13 im Längsmittenbe-
reich der Sammelkammer 11 im Wandabschnitt 15 an-
zuordnen. Mit der auf halber Länge der Sammelkammer
11 anordbaren Durchbrechung 13 ist sowohl bei einer
Fahrzeugverzögerung als auch bei einer Fahrzeugbe-
schleunigung ein Kühlmittelauswurf über die Durchbre-
chung 13 vermieden.
[0021] Vorzugsweise ist die Durchbrechung 13 für ei-
ne einfache Herstellung als eine Bohrung gestaltet und
zwar von einem solchen Durchmesser, dass diese Boh-
rung 13 zur optischen Kontrolle der Höhe des Leckage-
Spiegels 14 in der Sammelkammer 11 dienen kann.
[0022] Gemäß der Figur 3 kann die als eine Bohrung
gestaltete Durchbrechung 13 ferner von einem solchen
Durchmesser sein, dass ein Auftriebskörper 18 einer
Schwimmeranzeigeeinrichtung 19 über die Bohrung 13
in die Sammelkammer 11 einführbar ist und eine mit
dem Auftriebskörper 18 verbundene, die Bohrung 13
durchsetzende Anzeigestange 20 mit in der Sammel-
kammer 11 elastisch abstehenden Spreizarmen 21 ver-
sehen ist zur Sicherung der Schwimmeranzeigeeinrich-
tung 19.
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[0023] Vorzugsweise ist die Anzeigestange 20 mit ei-
ner ein unzulässiges Niveau des Leckage-Spiegels 14
anzeigenden Markierung für eine optische Kontrolle
ausgerüstet.
[0024] Schließlich kann diese Markierung mit einer
optischen und/oder einer akustischen Fernanzeige in
Wirkverbindung stehen.

Patentansprüche

1. Kühlmittelpumpe für eine flüssigkeitsgekühlte
Brennkraftmaschine, insbesondere auf Fahrzeu-
gen,

- umfassend ein Gehäuse (2) mit einer Ausneh-
mung (3) zur Aufnahme eines Lagers (4) einer
Welle (5), die

- einerseits ein Flügelrad (6) zur Kühlmittelförde-
rung und andererseits eine außerhalb des Ge-
häuses (2) angeordnete Antriebsscheibe (7)
trägt, wobei

- ferner in der Ausnehmung (3) zwischen dem
Lager (4) und einer flügelradseitig angeordne-
ten Gleitringdichtung (8) eine Auffangkammer
(9) für eine mit der Gleitringdichtung (8) gege-
bene Kühlmittel-Leckage vorgesehen ist, die

- mittels eines Ablaufkanals (10) in eine im/am
Gehäuse (2) angeordnete Sammelkammer
(11) abgeführt ist, die

- über einen Entlüftungskanal (12) mit der freien
Umgebung in Verbindung steht,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Entlüftungskanal (12) in die Sammelkam-
mer (11) in einem solchen Kammerabschnitt mün-
det, der

- bei einer Geschwindigkeitsänderung (Verzöge-
rung, Beschleunigung) der als Teil eines be-
wegbaren Antriebsaggregates dienenden
Brennkraftmaschine frei von verlagertem Kühl-
mittel ist.

2. Kühlmittelpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der an den Kammerabschnitt
der Sammelkammer (11) angeschlossene Entlüf-
tungskanal (12) zumindest abschnittsweise zur Be-
wegungsrichtung der Brennkraftmaschine im we-
sentlichen quer aufwärts bzw. nach oben gerichtet
angeordnet ist.

3. Kühlmittelpumpe nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet,

- dass eine im/am Gehäuse (2) im wesentlichen
parallel zur Welle (5) langgestreckt ausgebilde-
te Sammelkammer (11) in Einbaulage der Kühl-

mittelpumpe (1) an der Brennkraftmaschine in
einem maschinenabgewandten Seitenbereich
des Gehäuses (2) derart seitlich unterhalb der
Welle (5) angeordnet ist, dass

- als Entlüftungskanal (12) eine Durchbrechung
(13) in einem oberhalb eines Leckage-Spiegels
(14) sich erstreckenden Wandabschnitt (15)
der Sammelkammer (11) dient.

4. Kühlmittelpumpe nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet,

- dass die Sammelkammer (11) in einem einer
der Antriebsscheibe (7) zugewandten, geson-
derten Endbegrenzung (16) benachbarten
Endbereich eine in Richtung zur Welle (5) aus-
geformte Erweiterung (17) aufweist, in die

- der Ablaufkanal (10) der Auffangkammer (9)
mündet, und

- dass die Durchbrechung (13) im Längsmitten-
bereich der Sammelkammer (11) im Wandab-
schnitt (15) angeordnet ist.

5. Kühlmittelpumpe nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet,

- dass die Durchbrechung (13) als eine Bohrung
von solchem Durchmesser gestaltet ist, dass

- eine optische Kontrolle der Höhe des Leckage-
Spiegels (14) in der Sammelkammer (11) er-
zielt ist.

6. Kühlmittelpumpe nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet,

- dass die Durchbrechung (13) als eine Bohrung
von solchem Durchmesser gestaltet ist, dass

- ein Auftriebskörper (18) einer Schwimmeran-
zeigeeinrichtung (19) über die Bohrung (13) in
die Sammelkammer (11) einführbar ist, und

- eine mit dem Auftriebskörper (18) verbundene,
die Bohrung (13) durchsetzende Anzeigestan-
ge (20) mit in der Sammelkammer (11) ela-
stisch abstehend angeordneten Spreizarmen
(21) versehen ist zur Sicherung der Schwim-
meranzeigeeinrichtung (19).

7. Kühlmittelpumpe nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anzeigestange (20) mit ei-
ner ein unzulässiges Niveau des Leckage-Spiegels
(14) anzeigenden Markierung ausgerüstet ist.

8. Kühlmittelpumpe nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Markierung mit einer opti-
schen und/oder einer akustischen Fernanzeige in
Wirkverbindung steht.
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